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1. Anlass und Planungsziele  

1.1 Planerfordernis  

In der Gemeinde Jagsthausen besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnbauland. 

Während in Jagsthausen kaum mehr Flächen für Deckung des Wohnbaubedarfs vorhan-

den sind, auch bedingt durch die schwierige topographische Lage, sollen im Ortsteil Oln-

hausen noch vorhandene Potenzialflächen genutzt werden. Dabei soll im Sinne der 

Nachverdichtung und des Flächensparens eine bestehende Fläche im innerörtlichen Be-

reich von Olnhausen entwickelt werden. Dies soll zukünftig  den Bedarf der Gemeinde 

Jagsthausen nach zusätzlichem Wohnraum kurz- bis mittelfristig decken.   

1.2 Ziele und Zwecke der Planung  

Die Planung dient der Bereitstellung von Wohnraum für den gesamten Bedarf der Ge-

meinde Jagsthausen. Innerhalb des Plangebiets befindet sich das ăAlte Schulhausò, das 

gegenwärtig keiner Nutzung unterliegt . Durch die Umnutzung einer nicht mehr sinnvoll 

genutzten innerörtlichen Fläche, soll im Rahmen der Innenentwicklung bestehende Flä-

chen für eine Wohnbauentwicklung aktiviert werden. Planungsziel ist es, die Gemeinde 

Jagsthausen als attraktiven Wohnstandort für junge Familien zu sichern und langfristig 

zu erhalten.  

Im Zuge der Umsetzung soll ausschließlich Miet- und Eigentumswohnraum geschaffen 

werden. Dies entspricht den zukünftigen Entwicklungszielen der Gemeinde, da gegen-

wärtig ein äußerst geringes Angebot an Miet - und Eigentumswohnungen besteht, bei 

einer gleichzeitig wachsenden Nachfrage. Durch das Vorhaben kann somit der vorhan-

dene, anhaltend hohe Wohnraumbedarf abgedeckt werden. 

1.3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

Rechtlich verankert ist die Planung als ăvorhabenbezogener Bebauungsplanò gemªÇ Ä 12 

BauGB. Hiernach kann die Gemeinde die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn 

der Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur 

Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Er-

schließungsplan) bereit und in der Lage ist. 

Für das Vorhaben wird sich der Vorhabenträger zur Durchführung der Bauvorhaben in-

nerhalb des Plangebiets einschließlich der Herstellung der Stellplätze sowie der Außen-

anlagen mit Begrünung verpflichten. 
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2. Verfahren  

Das Bebauungsplanverfahren erfolgt als vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 

BauGB im sogenannten ăbeschleunigten Verfahrenò gem. § 13a BauGB. 

Die hierbei zu beachtenden Zulässigkeitsmerkmale werden erfüllt: 

¶ Die überbaubare Grundstücksfläche bleibt mit ca. 1.610 m² unter dem gesetzlichen 

Schwellenwert von 20.000 m².  

¶ Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben 

nach dem UVPG begründet. 

¶ Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 

des Schutzzwecks von Natura 2000-Gebieten. 

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und 

der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unter-

richtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange und der Erörterung ab-

gesehen werden. Von den genannten Verfahrenserleichterungen wird teilweise Gebrauch 

gemacht. 

Die Gemeinde erachtet es für sinnvoll, aufgrund des Planumfangs eine frühzeitige Unter-

richtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durchzu führen, um einen 

für das Planvorhaben angemessenen Beteiligungsumfang sicherzustellen. 

3. Plangebiet  

3.1 Lage und Abgrenzung  

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Siedlungsrand des Ortsteils Olnhausen. 

Maßgebend ist der Geltungsbereich, wie er in der Planzeichnung des Bebauungsplanes 

gem. § 9 Abs. 7 BauGB festgesetzt ist. Umfasst sind folgende Flurstücke ganz oder teil-

weise (t): 10 (t) und 2102 

Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 0,44 ha. 
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Abb. 1: Auszug aus der Topograph. Karte TK 25 (Quelle: Landesvermessungsamt, Ausgabe 2010) 

3.2 Bestandssituation  

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Ortsteils Olnhausen und wird im Süden von 

der ăWidderner Straßeò (L 1025) und im Norden von der ăHörnlestraßeò begrenzt. Im 

Osten schließen sich innerörtliche Grünflächen sowie weitergehend der Ortskern von 

Olnhausen an. Die westliche Plangebietsgrenze stellt den Siedlungsrand von Olnhausen 

dar. In Richtung Westen schließen sich Grünflächen mit zahlreichen Gehölzbeständen an, 

die sich bereits innerhalb des angrenzenden Landschaftsschutzgebiets ăJagsttal zwischen 

Jagsthausen und Möckmühl-Z¿ttlingen mit angrenzenden Gebietsteilenò befinden. 

Bebauungs -  und Nutzungs struktur  

Innerhalb des Plangebiets befindet sich aktuell das ăAlte Schulhausò, das seit lªngerer 

Zeit nicht mehr genutzt wird. Zusätzlich liegt auch ein Teil des Zufahrtsweges von der 

ăHºrnlestraÇeò zum ăAlten Schulhausò sowie eine Parkplatzfläche westlich des Gebäudes 

innerhalb des Planbereichs. Im Süden des Plangebiet befindet sich ein Fußweg mit 

Treppe, der einen Zugang des Areals von der ăWidderner Straßeò aus ermöglicht. 

Grün -  und Freiflächen  

Die weiteren, nicht bebauten und versiegelten Flächen innerhalb des Plangebiets stellen 

sich als Grünflächen dar, die gegenwärtig mit zahlreichen Hochstämmen sowie mit Sträu-

chern und Büschen bewachsen sind. 

Topographie und Bodenverhältnisse  

Das Plangebiet fällt von der Hörnlestraße auf ca. 216 m üNN entlang der nördlichen 

Plangebietsgrenze in südlicher Richtung hin zur Widderner Straße auf rund 203 m üNN. 

Hinsichtlich der Bodenverhältnisse sind unmittelbar westlich und nördlich des Plange-

biets Vorkommen von Rendzinen, Pararendzinen und Rigosole aus Hangschutt ausge-

wiesen. 

Plangebie t  
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Abb. 2: Luftbildaufnahme des Plangebiets (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

Altlasten situation  

Im Plangebiet sind keine Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen im Sinne des Bun-

desbodenschutzgesetzes bekannt. 

3.3 Seitheriges Planungsrecht  

Für das restliche Plangebiet besteht bisher kein Bebauungsplan, das Areal befindet sich 

planungsrechtlich im Innenbereich nach § 34 BauGB.  

4. Übergeordnete Planungen  

4.1 Vorgaben der Raumordnung  

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten: 

Landesentwicklungsplan 2002  

Die Gemeinde Jagsthausen zählt laut Landesentwicklungsplan 2002 zum ländlichen 

Raum im engeren Sinne in der Region Franken. Darüber hinaus zählt sie in der Region 

Franken zum Mittelbereich Neckarsulm.  

Plangebiet  
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Regionalplan Heilbronn -Franken 2020  

Die Gemeinde Jagsthausen befindet sich im Verflechtungsbereich des Unterzentrums 

Möckmühl und wird durch dieses mitversorgt, da laut Regionalplan Heilbronn -Franken, 

die Gemeinde keine zentralörtliche Funktion hat.  

In der Raumnutzungskarte ist das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für Erholung ausge-

wiesen. Die Fläche wird von drei Seiten von einem Landschaftsschutz eingrenzt. Restrik-

tive, der Planung entgegenstehende regionalplanerische Ausweisungen werden somit 

nicht berührt.   

Gemäß Plansatz 2.4.0 (6) steht jeder Kommune in der Region Heilbronn-Franken eine 

Wohnbauflächenentwicklung im Rahmen der Eigenentwicklung zu (N). 

 

Abb. 3: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplanes (Quelle: Verband Region Heil-

bronn-Franken) 

4.2 Flächennutzungsplan  

Das Plangebiet ist in der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Möck-

mühl und Widdern sowie der Gemeinde Jagsthausen als Gemeinbedarfsfläche mit der 

Zweckbestimmung ăSchuleò dargestellt. Die Planung folgt somit nicht dem Entwicklungs-

gebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen des Verfahrens 

nach § 13a BauGB berichtigt und zukünftig als Wohnbaufläche dargestellt.  

Plangebiet  
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Abb. 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan (Quelle: Gemeinde Jagsthausen) 

4.3 Schutzgebiete   

Von der Planung werden die folgenden Schutzgebietsausweisungen nach dem Natur- 

oder Wasserschutzrecht berührt:  

Landschaftsschutzgebiet  

Entlang der westlichen Plangebietsgrenze sowie nördlich der Hörnlestraße verläuft das 

Landschaftsschutzgebiet ăJagsttal zwischen Jagsthausen und Mºckm¿hl-Züttlingen mit 

angrenzenden Gebietsteilenò. Im Plangebiet selbst befinden sich keine Flªchen des Land-

schaftsschutzgebietes.  

Gesetzlich geschützte Biotope  

Unmittelbar westlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das Offenlandbiotop 

ăTrockenmauergebiet südlich Gewann Hörnleò. In rund 25 m westlicher Entfernung zum 

Plangebiet ist zusªtzlich das Offenlandbiotop ăGeb¿sch, Feldgehºlz und Trockenmauer 

Hohe Weinberge westlich Olnhausenò ausgewiesen. Nördlich der Hörnlestraße befindet 

sich ein weiteres Offenlandbiotop. Im Plangebiet selbst befinden sich keine gesetzlich 

geschützten Biotope.  

 

Plangebiet  
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Abb. 5: Landschaftsschutzgebiet und gesetzlich geschützte Biotope (Quelle: Daten- und Karten-

dienst der LUBW) 

Wasserschutzgebiet  

Es werden innerhalb des Plangebiets sowie in der weiteren Umgebung keine Schutzge-

bietsausweisungen nach dem Wasserrecht berührt. 

Biotopverbund  

Direkt nordwestlich des Plangebiets schließen sich größere Kernflächen und Kernräume 

des landesweiten Biotopverbunds mittlerer Standorte  an. Darüber hinaus sind unmittel-

bar an der westlichen Plangebietsgrenze anschließend größere Kernflächen und Kern-

räume des landesweiten Biotopverbunds trockener Standorte ausgewiesen. Innerhalb 

des Plangebiets sind keine Schutzgebietsausweisungen des landesweiten Biotopver-

bunds vorzufinden. 

Feuchte Standorte des landesweiten Biotopverbunds sind sowohl innerhalb des Plange-

biets als auch in der weiteren Umgebung nicht ausgewiesen. 

Plangebiet  
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Abb. 6: Biotopverbund mittlerer Standorte (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

 

Abb. 7: Biotopverbund trockener Standorte (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

 

Plangebiet  

Plangebiet  




























